
Aufhebungsbeschluss des Senats vom 12. Juni 2003

Der Senat der Universität Ulm hat in seiner Sitzung am 12. Juni 2003 gemäß § 25
Abs. 2 HVVO (neu) in Verbindung mit § 19 Abs. 1 Satz 1 des Universitätsgesetztes
Baden-Württemberg (UG) in der Fassung vom 1. Februar 2000 (GBl. S. 208) die
Aufhebung der Satzung der Universität Ulm für das Eignungsfeststellungsverfahren
im Diplomstudiengang Informatik Intensiv vom 27. August 2001 beschlossen.
Der Aufhebungsbeschluss wird hiermit bekanntgegeben.

Die Satzung der Unversität Ulm für das hochschuleigene
Eignungsfeststellungsverfahren gemäß § 42 Abs. 4 UG im Diplomstudiengang
„Informatik Intensiv“ bleibt hiervon unberührt.

Ulm, den 13. Juni 2003

(gez.)

( Professor Dr. H. Wolff )
           - Rektor -


